
 

Zweckverband Aachener Verkehrsverbund 

-  Der Verbandsvorsteher -  

 
   Vorlagennummer 

V O R L A G E  
38/2016 

 

 

Beratungsfolge  Datum      öffentlich 

Verbandsversammlung TOP 9 21.12.2016    nicht öffentlich 

 

 

Gegenstand: 

 

Wirtschaftsplan der AVV GmbH für das Jahr 2017 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Verbandsversammlung genehmigt den Wirtschaftsplan der AVV GmbH für das Jahr 2017 und 

empfiehlt der Gesellschafterversammlung die Feststellung.  

 

 

 

 

   Fortsetzung umseitig 

 

Beratungsergebnis 

     einstimmig 

      mit Mehrheit 

 _______ Ja 

 _______ Nein 

 _______ Enthaltung 

     lt. Beschlussvorschlag 

     abweichend 

  



 

-  2  - 

 

 

Erläuterungen: 

 

 

Gemäß § 15 (2) des Gesellschaftsvertrages der AVV GmbH erstellt die Geschäftsführung den 

Wirtschaftsplan der AVV GmbH (Anlage) und legt diesen dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung 

und der Verbandsversammlung des Zweckverband AVV zur Genehmigung vor.  

 

Gemäß § 19 Abs. 1 Ziffer 2 des Gesellschaftsvertrages der AVV GmbH hat die Gesellschaf-

terversammlung den Wirtschaftsplan der AVV GmbH festzustellen. 

 

Der Wirtschaftsplan berücksichtigt alle Aufwendungen und Erträge/Erlöse, die mit dem 

Geschäftsbetrieb der Gesellschaft sowie den euregionalen und landesweiten Aktivitäten im 

Zusammenhang stehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 gez. 

 (Marcel Philipp) 

Der Verbandsvorsteher 

 


